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Im Jahr 1991 wurde die Verpackungsverordnung eingeführt: 
 

Å Bis dahin waren ausschließlich die Gemeinden für die 
gänzliche Abfallentsorgung zuständig 
 

Å Herstellern/Vertreibern von Verpackungen wurden 
erstmals Rücknahme-, Verwertungs- und Pfandpflichten 
auferlegt 
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Å Unternehmen, die Verpackungen in den Verkehr 
bringen, wurden erstmals dazu verpflichtet, diese nach 
Gebrauch unentgeltlich zurückzunehmen und einer 
Verwertung zuzuführen 
 

Å Geburtsstunde des 
  αDualen Systems Deutschland  
    ς 5ŜǊ ƎǊǸƴŜ tǳƴƪǘά 
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Seit dem 01.01.2019 ist das Verpackungsgesetz in Kraft 
 
 

Wieso wurde die Verpackungsverordnung durch ein 
Verpackungsgesetz abgelöst ? 
 

Å Die Recyclingquote aus privaten Haushalten soll 
deutlich erhöht werden, für z.B. das Kunststoffrecycling 
von heute 36% auf 63% in 2020 
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Å Anreize für die Vermeidung von Verpackungsmüll 
 

Å Der Anteil ökologisch vorteilhafter, recyclingfähiger 
Verpackungen soll steigen 
 

Å Umverpackungen und Versandverpackungen sind 
erstmalig mit einbezogen (Ą Online-Handel) 
 

Å Schaffung einer zentralen Stelle für die Registrierung 
und einheitliche und nachprüfbare Datenerfassung: 
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Welche relevanten Neuerungen gibt es: 
1. Registrierungspflicht: 
Å Jeder Erst-Inverkehrbringer von Verpackungen, die 

beim priv. Endkunden als Abfall anfallen, muss sich 
registrieren 

Å Herstellerliste im Internet öffentlich einsehbar 
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Herstellerregister: 

Ą In D keine Bagatellgrenze!     Niederlande > 50.000kg 
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2. Systembeteiligungspflicht 
Å Vertreiber von Verpackungen müssen sich an einem 

dualen System beteiligen und dürfen die Rücknahme 
von Verpackungen nicht selbst organisieren 
 

3. Datenmeldepflicht 
Å Art und Menge der in Umlauf gebrachten 

Verpackungen muss gemeldet werden (dupliziert) 

Welche relevanten Neuerungen gibt es: 
1. Registrierungspflicht: 
Å Jeder Erst-Inverkehrbringer von Verpackungen, die 

beim priv. Endkunden als Abfall anfallen, muss sich 
registrieren 

Å Herstellerliste im Internet öffentlich einsehbar 

- 25% 

z.B. -10% 
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Wer ist betroffen und muss sich registrieren: 

Alle Betriebe müssen sich registrieren, die als Erst-Inverkehrbringer 
gewerblich Verpackungen in den Verkehr bringen, die mit Ware 
gefüllt werden und typischerweise beim privaten Endverbraucher als 
Abfall anfallen: 

ÅOnline-Handel 
üKartonagen, Versandkartons, 

Luftpolsterumschläge, Beutel 
üEtiketten, Styroporschnipsel, 

Auspolsterung 
Ą systembeteiligungspflichtig 
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Wer ist betroffen und muss sich registrieren: 

ÅContainerproduktion 
üTöpfe gelten als Verpackung 
üTopf- und Container-

Eigenproduktion, die über 
Einzel- oder Großhandel den 
priv. Endverbraucher erreicht 

ü Importe von Topfware 
Ą systembeteiligungspflichtig 

ÅKeine Systembeteiligung nötig: 
üTopf- und Containerpflanzen für den Export 
üTrays, Multitopfplatten, Steigen aus der Jungpflanzenprod. 
üTöpfe mit einem Volumen >20 Liter 
üTöpfe an Pflanzen, die während ihrer Lebenszeit in diesem 

Topf verbleiben (Indoor-Pflanzen) 
üContainerware für den GaLaBau u. Friedhofsgärtnereien 


